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Fontes Historiae Religionis Slavicae collegit Carolus Hen- 
ricus Meyer. (=  Fontes historiae religionum ex aucto- 
ribus graecis e t latinis collectos edidit Carolus Clemen: 
Fasciculus IV.) Berlin 1931, W alter de G ruyter. (112 S.)
8 Rm.

Zum achtenm al tr itt der Bonner Religionshistoriker mit 
einem Hefte seiner jedenfalls von allen seinen Fachge
nossen dankbarst begrüßten  „F on tes“ hervor. Erledigt sind 
d a m i t  f r e i l i c h  n i c h t  s c h o n  a c h t ;  s o n d e r n  e in s tw e i l e n  e r s t  
vier Religionen: d ie  p e r s i s c h e  (Fase. I, 116 S., b ea r
beite t von Clemen selbst), die ä g y p t i s c h e  (für die der 
in Dienst Genommene, Theodor Hopfner, 5 H efte m it nicht 
weniger als im ganzen 932 S. in A nspruch nahm, die zu
sammen als Fase. II zählen), die g e r m a n i s c h e  (Fase.
III, 112 S., hier m ußte w ieder der H erausgeber selbst ein- 
springen), und zuletzt nun die s l a v i s c h e  (Fase. IV). 
Das ih r gewidm ete Heft zählt, w ie das ihm voraufgegangene, 
112 Seiten. Damit schon ist dem K enner gesagt, daß er 
hier so ziemlich a l le s  g e s a m m e l t  zu finden hoffen darf, was 
an Quellenstellen, die zur Geschichte der vorchristlichen 
R e lig io n  der Slaven irgend von Bedeutung sind, überhaupt 
in B etrach t kommt. Den Reigen eröffnet Prokop, also ein 
griechisch schreibender A utor des 6. Jahrhunderts, auf den 
dann an einhalbhundert w eitere  christliche, m eist lateinisch 
schreibende folgen, die w ichtigeren von ihnen: Thietm ar 
von Merse'burg, Adam  von Bremen, Herbord, Ebbo, H el
mold, Saxo G ram m aticus, Adam  von Bremen. Als jüngste 
Q u e l le n  s in d  genützt l a t e in i s c h - p o ln i s c h e  Predigten des 15. 
Jahrhunderts. Als „Fontes qui num revera  ad Slavos per- 
tineant incertum  e s t“ sind in einen Anhang verw iesen 
Herodot (Hist. IV, 105), das M agdeburger Pönitentiale, die 
Capitulatio de partibus Saxoniae und der griechisch schrei
bende Baisamon. In einem 2. Anhang ist d ie  nordische 
Knytlingasaga, also eine in germ anischer Sprache geschrie
bene Quelle, herangezogen. Den 3. A ppendix, der auf den 
Seiten 87 bis 97 die spärlichen Notizen arabischer Reisen
den b ie te t, Ibn Fadlän , Ibn Rusta, Geographus anonymus 
P e rs iic u s  (10. Jahrh,), M asu d l und Jäqü t, hat ein A rabist,
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Franz Täschner in M ünster, bearbeite t. Im übrigen kommt 
für Fase. IV der „Fontes“ der Dank der B enutzer dem 
M ünsterer Slavisten Professor C a r l  H e i n r i c h  M e y e r  
zu, der in seiner P raefatio  w issen läßt: „Profectum  est hoc 
corpus praecipue a li'bro illo accuratissim e conscripto indi- 
ceque librorum  de hac re  editorum  plenissimo instructo a 
Lubori N iederle, Zivot starych  Slovanü, m axim eque eius 
p arte  I. vol. I., P ragae 1916. Raro contigit, u t p rae te r illud 
opus doctissim um  novos invenirem us fontes.“

H a n s  H a a s  - Leipzig.

Hansmann, Karl, Dr. (Studienrat), Ein neuentdeckter Kom
mentar zum Johanneisevangelium. (Forschungen zur 
christlichen L iteratu r und Dogmengeschichte, Bd. 16, 
Heft 4—5.) P aderborn 1930, Schöningh. (322 S. gr. 8.) 
16 Rm.

Im Jah re  1925 berich tete  Prof. Bell in London über eine 
Handschrift eines griechischen Evangelienkom m entars, 
welche nebst anderen  H andschriften die B ibliothek des bri
tischen Museums erhalten  hatte . Sie träg t den Namen des 
Gregor von Nyssa an der Spitze.

Auf Anregung von Prof. Jaeger in Berlin hat H ans
mann eine genaue Edition des W erkes vorgenommen und 
auf Grund des überschaubaren M aterials die A utorfrage 
und die Zeit des W erkes untersucht. In dem ersten  Teil 
gibt H. nach eingehender Beschreibung der Handschrift eine 
C harakterisierung des Inhalts derselben und dann D ar
legungen über den A utor und das W erk in seiner G esam t
heit. Der zw eite Teil -bietet den T ext der zehn Homilien 
(H. 8 fehlt).

In dem K om m entar w ird nicht eine fortlaufende E rk lä
rung des T ex tes gegeben, w ie w ir sie bei Origenes u. a. 
finden. Es w alte t ein w esentlich system atisches Interesse 
vor. Offenbar ist die Homilienform gewählt, um auf einen 
w eiteren  Leserkreis zu w irken. Dem V erfasser ist es vor 
allem darum  zu tun, seinen dogm atischen S tandpunkt dar
zulegen. D araus e rk lä rt sich auch, daß schon oft Gesagtes 
w iederholt und teilw eise mit einer B reite ausgemalt wird,
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die den Leser nicht selten erm üdet. Die G eistesrichtung 
des Verfassers ist spekulativ. Seine Darlegungen zeigen 
häufig eine subtile Begrifflichkeit. Sein H auptinteresse 
geht darauf, die K etzer zu bekäm pfen. Leider erfahren wir 
nicht genau, was das für K etzer sind, da er über die Geg
ner, w elche er bekäm pft, den Schleier der A nonym ität 
breite t. Das H auptproblem  bildet die Frage, w er der V er
fasser ist. Die Angabe der Handschrift, daß es Gregor von 
Nyssa sei, ist irrig. Ein Leser, w elcher die A ngabe des 
A utors verm ißte, hat im 15. oder 16. Jahrhundert an die 
Stelle der w egrad ierten  W orte den Namen Gregor von 
Nyssa gesetzt. Es läßt sich w ahrscheinlich machen, wie er 
auf diesen Namen gekom m en ist. Über den w irklichen V er
fasser hat man die verschiedensten V erm utungen geäußert.
H. zeigt nun durch äußerst dankensw erte  Untersuchungen, 
daß es nicht gelingen kann, den V erfasser der Homilien mit 
Namen zu nennen, daß dieser aber dem Kreis des Theodor 
Studites angehört oder ihm nahe stand, und daß er w ahr
scheinlich bald nach der Synode von 809 geschrieben hat. 
W ie Theodor S tudites käm pft auch der V erfasser für k irch
liche Freiheit.

In einem N achw ort sei hingewiesen auf die U n ter
suchung von Prof. Jaeger in Berlin „Der neuentdeckte  
K om m entar zum Johannesevangelium  und Dionysios A reo- 
pagites, 1930“. H ier w ird in Ergänzung von Hansm ann der 
P latz des W erkes geistesgeschichtlich zu bestim m en ge
sucht, insbesondere d ie stilistische und inhaltliche V er
w andtschaft mit den Fragm enten der Theognosie, welche 
Euthymios Zigabenos überliefert hat. D er V erfasser der 
neuentdeckten  Homilien ist einer der w ichtigsten Zeugen 
für die W iedererneuerung der neuplatonisch-areopagiti- 
schen Theologia m ystica im byzantinischen Reich am A n
fang des 9, Jahrhunderts. H o e n  n  i c k  e - Breslau.

Schmid, Joseph, Dr. (Privatdozent an der U niversität 
München), Zeit und Ort der paulmischen Gefangen- 
schaftsbriefe. Freiburg i. B. 1931, H erder u. Co. (170 
S. gr. 8 .) 8 Rm.

Nicht weniger als acht Auffassungen über A bfassungs
zeit und -ort der G efangenschaftsbriefe stehen sich heute 
gegenüber und eine zusam m enfassende M onographie über 
dies schwierige Problem  neutestam entlicher Einleitung w ar 
gewiß nötig. D er Verf, hat mit gutem R echt zunächst ein
mal alles, was zu dieser Frage gesagt w orden ist, mit großer 
Sorgfalt zusam m engetragen. Der referierende Teil des 
Buches ist der bei weitem  w ertvollste, da er auch die aus
ländische L ite ra tu r lückenlos heranzieht, selbst sehr schwer 
zugängliche englische, französische und holländische W erke 
sind benutzt. Der untersuchende Teil zeichnet sich fast 
immer durch Zurückhaltung und ruhiges Abwägen aus, 
S. geht von der F rage einer längeren ephesinischen G e
fangenschaft aus und findet doch wohl überzeugend, daß 
die Gegengründe gewichtiger sind als die dafür angeführten 
A rgum ente. Nur die Auslegung von 1. Kor. 15, 32 in diesem 
Zusammenhang befriedigt nicht. Am nächsten liegt doch, 
den A usdruck als Term inus technicus zu verstehen: gerade 
dies Ereignis hat bei Paulus innerlich so starke  Spuren 
hinterlassen, daß er an dieser Stelle von ihm als einzigem 
K onkreten  spricht. A bsolut ausgeschlossen ist es doch 
nicht, daß 2 . Kor. 1, 10 darauf Bezug nimmt, und die juri
stischen Schw ierigkeiten sind schließlich auch nicht un
überw indlich, W enn Paulus sagen wollte, daß er nur mit 
Gegnern gekäm pft habe, so ist die Hinzufügung von E phe
sus unverständlich! A ber eine völlige Sicherheit w ird sich

hier kaum  gewinnen lassen. Vor allem ist w eder eine 
w örtliche noch eine bildliche Auffassung ein Grund für oder 
gegen ephesinische Abfassung der Briefe,

A n zw eiter Stelle untersucht S, die Situation der Briefe. 
Er geht näher auf die W ege- und S traßenverhältn isse ein; 
mit R echt w ird in den R eiseplänen die einzige w i r k 
l i c h e  Schw ierigkeit gegen eine römische Abfassung ge
sehen; entscheidend ist auch sie gewiß nicht. Ein d ritte r 
Teil geht auf die inhaltlichen Zusammenhänge ein, und 
kommt zu dem  heute w eithin anerkannten  Ergebnis, daß 
Phil,, Col, und Philemon eng zusammengehören. Zu schnell 
w ird nur über das Echtheitsproblem  von Eph. hinweg
gegangen, M an sollte zunächst bei dieser Frage Eph. ein
mal ganz ausschalten. F erner hört hier der Verf, vorschnell 
auf; w e n n  sich über die Abfassungszeit der Briefe über
haupt etw as Sicheres sagen lassen wird, so w ird dies kaum  
aus der immer w iederholten Überprüfung der bisher oft 
d isku tierten  pro und contra kommen, sondern dann muß 
einmal der. Versuch einer genetischen Darstellung der pau- 
linischen Theologie gewagt w erden. E rst wenn sich zeigen 
läßt, daß vieles von dem, was in den beiden Kor, und in 
Röm, keim haft und unentw ickelt en thalten  ist, in Phil, und 
Col, zur Reife gekommen ist, ferner daß von den Kor, zu 
Phil, bis Col. eine Entw icklungslinie im Erleben des A po
stels geht, ließen sich neue W ege finden. Hingewiesen sei 
schließlich noch auf die im N achtrag erw ähnte Augustus- 
inschrift von Kyrene, w ährend die im zw eiten N achtrag 
ausgedrückten Zweifel an der W interreise des Porphyrius, 
wie mir A. A lt freundlichst m itteilt, übertrieben  sind.

C a r l  S c h n e i d e r  - Riga.

Thieme, Karl, D. (Professor der Theologie an der U niversi
tä t Leipzig), Die Augsburgische Koniession und Luthers 
Katechismen auf theologische G egenw artsw erte u n te r
sucht. G ießen 1930, A lfred Töpelmann. (XVI, 272 S. 
gr. 8,) 13 Rm,

Ein gelehrtes und in seiner A rt auch tapferes W erk 
tro tz  aller ihm anhaftenden W eitschweifigkeit. Der V er
fasser hat den M ut seiner Meinung, Ohne viel nach rechts 
und links zu schauen oder sich vor gefeierten A u to ritä ten  
zu beugen, v e rtr itt er sie selbstbew ußt und entschieden 
mit allen M itteln einer reichen Belesenheit, einer über
legenen Sachkenntnis und eines eindringenden Scharfsinns, 
Diese w issenschaftlichen Vorzüge reichen aber doch nicht 
aus, uns auf seine Seite zu ziehen. W ir sehen uns vielm ehr 
mit B edauern genötigt, prinzipielle Einw endungen erheben 
zu müssen.

Thieme glaubt im Jubeljahr der Augsburgischen Kon
fession daran erinnern zu sollen, daß w ir von einer Einig
keit im V erständnis ihrer w ichtigsten A rtikel noch w eit 
en tfern t sind. Er nimmt deshalb nicht bloß A ugustana 
und Apologie, sondern, um bestim m te G rundanschauungen 
unserer R eform atoren möglichst scharf herauszuarbeiten, 
auch Luthers K atechism en unter seine kritische Lupe und 
untersucht sie der Reihe nach „auf theologische G egenw arts
w erte“ : also keinesw egs auf alle, sondern lediglich auf 
einzelne, besonders problem atische, die er in seinen 
früheren A rbeiten  noch nicht berührt hatte . So, um einige 
seiner acht Them en hervorzuheben, das R echt der evange
lischen Gemeinde, die R echtfertigung „durch" den G lau
ben, die objektiven Dogmen der alten K irche und den re- 
form atorischen Kirchenbegriff, Daß Thieme ein R echt zu 
seinen kritischen U ntersuchungen besitzt, ja daß sich mit 
ihnen sogar, sobald sie richtig geführt w erden, fruchtbare
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Ergebnisse gewinnen lassen, wird niemand bestreiten. Er 
kann sich auf eine Äußerung von K. Holl berufen, der be
m erkt, wie jede m enschliche Schöpfung unterliegen auch 
die kirchlichen Bekenntnisse dem G esetz der Vergänglich
keit alles Irdischen. In der Zeit entstanden, altern  sie mit 
der Zeit und zuletzt erscheint auch der Tag, da sie, m att 
und welk, der V ergangenheit anheimfallen. Doch ist dam it, 
wie schon ein Blick auf das heute nach neunzehnhundert 
Jah ren  noch in voller K raft stehende Apostolische Symbol 
lehrt, e rst die Hälfte des gegebenen T atbestandes ausge
sprochen. In W irklichkeit haben w ir noch ein anderes Mo
m ent in Rechnung zu nehmen: es ist, w enn wir uns so aus- 
drücken dürfen, das G esetz der Erhaltung der K raft. Der 
Geist, der in alle W ahrheit leitet, weiß dafür zu sorgen, daß 
nichts von einmal erschlossenen G laubenserkenntnissen v er
loren geht, sondern daß sie der K irche erhalten bleiben, um 
noch den  fernsten G eschlechtern überliefert zu w erden. 
U nsere kirchlichen Bekenntnisse bergen deshalb auch andere 
Elemente in sich, die nicht zeitlich bestimmt sind, sondern 
die Bürgschaft ewiger D auer besitzen. Und hier in der rich 
tigen W eise zwischen vergänglich und unvergänglich zu 
scheiden, ist die nicht so einfache Aufgabe, vor die sich 
jeder objektive K ritiker gestellt sieht. W ie will er diese 
aber lösen, w enn er nicht vollkommen im k laren über das 
eigentliche W esen eines kirchlichen Bekenntnisses ist? 
Wir m einen vor allem darüber, daß diese keineswegs theo
logischer N atur sind, sondern religiöse oder, genauer ge
sprochen, evangelische, G iaubenszeugnisse darstellen.

Gewiß w aren es Theologen, welche die ä ltesten  Be
kenntnisse unserer lutherischen K irche verfaßt haben. Ja  
n°ch mehr, man mag sogar den Großen Katechism us einen 
Geologischen Kom m entar zum K leinen oder ganz ähnlich 

Apologie einen solchen zur A ugustana nennen. Damit 
lst aber noch lange nicht gesagt, daß die B ekenntnisse des
halb theologische A rbeiten  genannt w erden  müßten, die 
nur m it theologischen M aßstäben zu m essen w ären. Alles 
Theologische steh t vielm ehr tief im Hintergrund. W eit en t
fernt, ihren Inhalt sachlich zu bestimmen, spielt es nur die 
Rolle eines form gebenden Hilfsfaktors. So m acht Thieme 
selbst darauf aufm erksam , daß Luther seinen K leinen K a
techismus in die Hand der H ausväter legt, die ihn ihren 
Kindern und ihrem Gesinde einprägen sollen. Und nicht 
m inder betont er, daß die A ugustana eigentlich ein poli
tisches A ktenstück  ist, in dem die w eltlichen O brigkeiten 
der sieben verbündeten  R eichsstände R echenschaft von 
dem Glauben, d er Lehre und dem  christlichen Leben in 
den ihrer Obhut anvertrau ten  Kirchengem einden ablegen. 
W ie kom m t dann aber derselbe V erfasser dazu, den schlich
ten G laubensaussagen theologische G egenw artsw erte ab 
zupressen und diese dann selbst w ieder einer theologisch 
nichtgebildeten Laienw elt darzubieten? Die A ntw ort kann 
nur lauten: entw eder liegt hier eine begriffliche U nklarheit 
yor oder, und dafür spricht die ganze H altung des W erkes, 
handelt es sich um einen m ethodischen Mißgriff. Thieme 
verwischt die scharfe G renzlinie zwischen Glauben und 
W issen, religiöser E rkenntnis und theologischer Fachge
lehrsam keit und verlegt so den  Schw erpunkt der Bekennt- 
nisse auf ein ganz falsches G ebiet: ein V erfahren, das 
selbstverständlich zu den (bedenklichsten Fehlschlüssen 
führen muß. Hiefür nur ein Beispiel. Thieme glaubt mit 
^ em altkirchlichen Dogma von der w esenhaften G ottheit 
Jesu  Christi aufräum en zu müssen, um dasselbe in echt 
arianischer W eise durch die Lehre von dem M enschen | 
Jesus zu ersetzen, den G ott zum absoluten K enner und |

Offenbarer seines väterlichen Herzens gebildet hat. Und 
doch läßt Luther niemals einen Zweifel darüber aufkommen 
und bezeugt es noch einmal ausdrücklich in seiner E r
klärung zum zw eiten H auptartikel, daß natürlich  nicht mit 
dem Dogma, wohl aber mit der offenbarungsmäßigen T a t
sache des G ottm enschen unser ganzes Christendasein steh t 
und fällt. Thieme dagegen rückt das alles als einen über
w undenen S tandpunkt beiseite, trifft so die Augustana 
m itten in das Herz und schiebt ihr einen theologischen 
G egenw artsw ert unter, den der R eform ator nicht bloß als 
einen unvollziehbaren Begriff, sondern noch mehr als sträf
liche M enschenvergötterung em pfunden hätte.

Hierzu kommt ab er ein Zweites. Thieme spricht im 
Namen des N euprotestantism us. Er schreibt mit nachdrück
licher Betonung: „Wir, die N euprotestanten!" W ie steh t es 
aber um diesen N euprotestantism us? Er ist zum m indesten 
keine eindeutige Größe, sondern ein sehr vielgestaltiges 
Gebilde, das in allen F arben  von W einöl und W ernle bis 
zu H auer und Tillich schillert. Sodann verm ögen nur noch 
die größten Optim isten viel ,,N eues“ an ihm zu entdecken. 
Bei Licht besehen, ist er so überaltert, daß man — wir 
erinnern nur an die tragische Vereinsamung, in der A, v, 
Harnack, d er einst so hoch gefeierte P rophet des N eupro
testantism us, dahingegangen ist, — wohl sagen darf, die 
Füße derer, die ihn hinaustragen werden, stehen bereits 
vor der Tür, Und endlich ist er überhaupt eine theolo
gische, ja auch nur eine religiöse Erscheinung? W ir m öch
ten  ihn eher für eine m oderne K ulturbewegung erklären. 
Trifft dies aber zu, so fehlt ihm jede innere Berechtigung, 
die A ugustana vor sein G ericht zu laden und vom hohen 
Stuhl herab über ihrenW ert oder U nw ert zu befinden. Denn 
diese erkennt bekanntlich nur einen R ichter über sich an: 
G ott selbst in seinem heiligen W orte, W er deshalb gerechte 
K ritik  üben will, muß sie in dieses Feuer legen, ihre Mängel, 
Irrtüm er und Lücken mit Hilfe der Schrift aufdecken und 
an ihrer Hand auch die nötigen Vorschläge zu ihrer V er
besserung machen. Alles andere ist ein Versuch mit un
tauglichen M itteln und dieses zw eiten Fehlgriffs m acht sich 
der V erfasser nach unserem  Erm essen ebenso in w eitem  
M aße schuldig.

Diese grundsätzlichen Ausstellungen können uns aber 
nicht hindern, einzelnen A bschnitten des W erkes unsern 
dankbaren Beifall zu schenken, Thieme gehört nicht zu 
jenen sattsam  bekannten  m odernistischen V erkleisterern, 
die ih r Heil im Umdeuten, Erw eichen und V erw ässern 
suchen. Er huldigt vielmehr, w enn w ir so sagen dürfen, 
der „neuen Sachlichkeit". Sein Blick ist auf das U rsprüng
liche, tatsächlich  Vorliegende, geschichtlich Bedeutsam e 
gerichtet. E r m öchte durch alle Nebel rationalisierender 
Abschwächungsversuche hindurch den w ahren Sinn der 
einzelnen B ekenntnisartikel feststellen. W as er daher, um 
nur einiges zu nennen, über die trin itarische Bestim m theit 
der Bekenntnisse, die R echtgläubigkeit oder die B ekenn t
niskirche beibringt, verdient unsere restlose Anerkennung, 
und zw ar um so mehr, als er den unzw eifelhaften T a tb e
stand gegen jederm ann, gegen Ritschl, Harnack, Holl, Schu
b e rt ebenso wie gegen Barth und B runner oder auch gegen 
Heiler und die Hochkirchlichen, mit Ernst, M ut und G e
schick verteidigt. Dabei läßt er sich aber leider auch zu 
persönlichen A usfällen hinreißen, die nicht gerade empfeh
lend w irken. Daß sich diese tem peram entvollen Aus
brüche vor allem gegen das Luthertum  und seine W ort
führer, die deutschen wie die nordam erikanischen, kehren,
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ist bei seiner ganzen theologischen Einstellung nicht w eiter 
zu verw undern. D. W i 1 h. G u ß m a n n ,  S tu ttgart.

Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis, von ihm
selbst und gleichzeitigen Quellen erzählt durch 
W a l t h e r  K ö h l e r ,  Professor der K irchenge
schichte in Zürich (jetzt bekanntlich in Heidelberg!). 
Einmalige Sonderausgabe zum 400, Todestage. Mit 39 
Bildern im T ext und 57 Tafeln, M ünchen 1931, E rnst 
R einhardt. (372 S.) Ge'b. 6 Rm.

An diesem Buche ist nur das eine zu tadeln, daß tro tz  
dem aus der ersten  Auflage beibehaltenen V orw ort des 
Verfassers, da tiert: Zürich im O ktober 1925, nicht klar 
genug hervorgeht, daß es sich einfach um eine Kopie dieser 
ersten  Auflage, die im gleichen V erlage im Jah re  1926 e r
schienen ist, handelt. Nicht einmal die S. 369 gewissenhaft 
zusam m engestellten drei D ruckfehlerchen sind im T ex t be
richtigt worden. W ir freuen uns, daß das prächtige W erk 
jetzt gebunden s ta tt 15 Rm. nur 6 Rm. kostet, bedauern 
aber, daß dem V erfasser nicht die M öglichkeit gegeben 
w orden ist, sein W erk durch reichlichere Erklärung schw ei
zerischer Idiotism en zu vervollkom m nen und ihm dadurch 
die verdiente noch w eitere  Lesergem einde zu sichern.

O. C 1 e m e n - Zwickau i. Sa.

Grunewald, Käte, Studien zu Johannes Taulers Frömmig
keit. In den B eiträgen zur K ulturgeschichte d. M. A, 
Leipzig 1930, B. G. Teubner. (VIII, 60 S. gr, 8 .) 3.60 Rm.

Als Preger seine G eschichte der deutschen M ystik 
herausgab, hat bekanntlich Denifle mit N achdruck darauf 
aufm erksam  gem acht, daß man die L iteratu r der Domini
kaner vor allem an Thomas orientieren müsse. Dieser 
G rundsatz d e r Forschung, d e r mir allein richtig erscheint, 
hä tte  in der vorliegenden, gewiß sehr fleißigen Studie mehr 
Anwendung finden müssen, als es geschieht. Es w ürde sich 
dann gezeigt haben, daß T auler kein origineller Theolog 
war, w ie Thomas und E ckart, sondern ein Schüler, der 
seine Blumen pflückte, wo er sie fand, unbeküm m ert um 
den theologischen H intergrund. Ich habe das in  m einer 
„Theologia D eutsch“ S. 72 und sonst dargetan. W ie kann 
man einen A rtikel „Überformung" schreiben, ohne e rst ein
mal die genaue scholastische Lehre zu G rund zu legenl Die 
V erfasserin schöpft aber ihre K enntnisse der Scholastik 
immer aus zw eiten Quellen und kommt deshalb nicht zu 
befriedigenden Ergebnissen. Die A bschnitte in Nr. II sind 
gar nicht m itte la lterlich  empfunden. H ier w ird d er alte 
M ystiker un ter m odernen G esichtspunkten betrach te t, was 
für die Darstellung selbst das allergefährlichste ist. Im 
G rund ist Taulers Fröm m igkeit im itatio, die stufenw eise 
emporklimmt. Dazu sind Übungen verordnet, die vom 
E thischen ins M etaphysische Vordringen, wan flissig übunge 
die m achet ze lest formelich und w eselich (V, 197, 21). Der 
Formung an tw orte t G ott mit d er Überformung usw. Das 
muß doch erst einmal richtig aufgewiesen w erden, ehe man 
allerlei Vergleiche zieht. Leider muß ich daher die ganze 
Anlage für verfehlt halten. W ie kann man auch mit dem 
dunkelsten Stück, dem  „Seelengrund“ beginnen? Und das 
ohne gründliche scholastische Grundlage! Man lasse doch 
das schöne, innerlich oft so zarte  M itte la lter erst einmal 
ohne alle N ebentöne reden  und verstehe es von seiner 
Scholastik aus. W aren doch die Scholastiker auch M önche 
und M ystiker, vergl. V allgornera, M ystica Theologia Divi 
Thom ae; und Bernhard, die V ictoriner und B onaventura.

D. S i e d e l  -D resden .

Zöllner, Wilh,, D. (Gen.-Sup. v. W estfalen), Im Dienst der 
Kirche. R eden und A ufsätze aus vier Jahrzehnten. 
Herausgeg. vom Ev. Presseverband für W estfalen und 
Lippe. W itten  1931, W estdeutscher Lutherverlag, 
(XIV, 781 S, gr. 8.) Geb. 18 Rm.

Ein sta ttlicher Band, der 75 V eröffentlichungen Zöllners 
aus seiner A m tszeit vereinigt, ein Denkmal für den 70 jähri
gen bei seinem Übergang in den Ruhestand: vier aus der 
Zeit des G em eindepastors in Barmen, 13 aus den  Jahren  
des D iakonissenhausleiters in K aisersw erth, alles übrige 
aus der 25 jährigen W irksam keit des G eneralsuperin tenden
ten  von W estfalen. Sie umfassen Predigten, A nsprachen, 
Betrachtungen, dann V orträge, Aufsätze, B erichte über 
Kirche und kirchliche A rbeit, Erziehung, U nterrich t und 
Schule, Innere Mission, A rbeit der D iaspora des In- und 
Auslandes, A useinandersetzung mit den G eistesm ächten 
der G egenw art, Ökumenische Bewegung. Die Sammlung 
ist nicht vollständig, es fehlt z. B. alles, was sich auf den 
A nteil Z's. an der A rbeit der Ev. Frauenhilfe bezieht, und 
auch dasjenige Schrifttum  fehlt ganz, in dem das Bild Z's. 
nach der m enschlich persönlichen Seite des H erzens und 
Gem üts besonders deutlich wird. Doch gibt das G ebotene, 
w ie der verdienstvolle H erausgeber P. Dr. W inkler in W it
ten  mit R echt sagt, ein abgerundetes Bild von dem ge
sam ten Schaffen des M annes, von dem es herstam m t, des
sen Leben es in chronologischer Folge begleitet. Ein A r
beitsleben, — intensiv und extensiv von erstaunlicher 
W eite und Kraft. Doch erscheint es keineswegs verw orren  
oder sich zersplitternd, hält vielm ehr von Anfang bis Ende 
eine unbeirrbare sichere Linie inne und gewinnt dadurch 
eine seltene G eschlossenheit. Diesem M ann der „großen 
Linien“ und „k laren  F ro n ten “ ist etw as von prophetischer 
G abe eigen, die die Nöte und Bedürfnisse der Zeit früher 
und tiefer durchschaut als andere, so auch das Ziel und den 
Weg zum Ziel sicherer erkenn t und damit ein Führer sein 
kann in das Neuland der Zukunft hinein. Denn vorw ärts 
w ar immer sein Blick gerichtet. Alle seine A rbeit w ar aber 
A rbeit im Dienst der Kirche. Es tr itt  in diesem M ann einer 
der großen K irchenm änner vor uns hin, w ie sie unserer 
ev.-luth. K irche immer w ieder geschenkt w orden sind, 
ebenbürtig neben einem H arless oder Löhe, Uhlhorn oder 
Bezzel. Das Feuer, das einst Löhes Bücher von der K irche 
in dem jungen M enschen entzündet, ist in ihm lebendig ge
blieben. Und die Führung seines Lebens brach te  es mit 
sich, daß er im A lter, im 7. Jah rzehn t seines Lebens, erst 
ganz auf die Hö'he seiner K raft und A ktiv itä t gekommen 
ist, wovon besonders die A rbeitsberich te  des G eneral
superin tendenten  an seine Provinzialsynode ein eindrucks
volles Zeugnis geben. Z. besaß das yaqioixa xvßeQvrjoecog, 
das sich in Sturm es- und K am pfeszeiten besonders bew ährt. 
Doch zeigt ihn das Buch auch als charaktervollen , system a
tisch begabten, hochgebildeten Theologen, der tiefgegrün
det in der Schrift und im B ekenntnis der K irche, mit der 
W eiterentw icklung der theologischen W issenschaft leben
dige Fühlung bew ahrt und volles V erständnis für die geisti
gen M ächte der G egenw art, — ein Führer auch hier, dessen 
Stimme allem al für das Ganze der K irche Bedeutung hat.
— Eine w ertvolle Zugabe ist das Bild des M annes. W er 
sich ein wenig auf Physiognomie versteht, w ird hier un
schwer die drei E igenschaften sich spiegeln sehen, die der 
H erausgeber einmal zusammen nennt: scharfen Intellekt, 
energischen W illen und ein w arm es Herz.

P e t e r s -  G öttingen.



381 388
Roedel, August, Dr. jur, (Rechtsanwalt), Das bayerische 

Kirchenrecht. Unter besonderer Berücksichtigung der 
einschlägigen M inisterialentschließungen, sow ie der 
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes. Mün
chen 1930, C. H. B eck. (VII, 321 S. 8 .) Geb, 10 Rm.

Das bayerische S taatsk irchenrech t leidet zur Zeit an 
einer gewissen U nübersichtlichkeit. Die ein w esentliches 
seiner G ebiete beherrschende staatliche K irchgem einde
ordnung vom 24, Septem ber 1912 und die sonstigen, m eist 
aus R echtsverordnungen bestehenden  R echtsquellen sind 
durch G eist und Buchstaben d er Reichsverfassung vom
11, A ugust 1919, der bayerischen Verfassungsurkunde vom
14, A ugust 1919, des staatlichen G esetzes über die o rts
kirchlichen V ertre tungskörper vom 21, Dezem ber 1921, des 
staatlichen religionsgesellschaftlichen S teuergesetzes vom
1, A ugust 1923 und 27, Juni 1927 und andere durchlöchert, 
ohne daß authentische K larheit darüber bestünde, was 
noch gilt, was aufgehoben, was unanw endbar ist. Das 
längst ersehnte Gesetz, das in w esentlichen S tücken A b
hilfe schaffen soll, das Stiftungsaufsichtsgesetz — nach 
neuerem  Plane wohl ein G esetz über die K irchen oder, um 
Prestigefragen der katholischen Kirche entgegenzukommen, 
über die K örperschaften öffentlichen Rechts — hat durch 
einen R eferentenw echsel im M inisterium, indem der R e
feren t das Portefeuille des wegen K rankheit abgetretenen , 
nicht zuletzt um die evangelischen Landeskirchen hochver
dienten (K irchenverträge!) S taatsm inisters M att (f) über
nahm, durch seinen Zusammenhang mit der staatlichen Ge- 
nieindeordnung, die übrigens 1927 verabschiedet wurde, 
die man aber wohl einige Jah re  ausproben wollte, am 
^ e is ten  aber wegen der inneren Schw ierigkeiten des diffi- 

Stoffes langen Aufschub erlitten . Doch soll es nun
mehr wohl bald, wenigstens in einem unverbindlichen 
R e fe ren te n en tw u rf  herauskom m en. D ieser le tz te  Um stand 
neben sehr w esentlichen inneren G ründen veran laß te die 
rechtsrheinische evangelisch-lutherische Landessynode des 
Sommers 1930 den Entw urf einer landeskirchlichen K ir
chengem eindeordnung zurückzustellen, der un ter anderem  
auch, allerdings unter Ü berschätzung der landeskirchlichen 
Kompetenz, den V ersuch m achte, Ordnung in die unklare 
R echtslage zu bringen.

W enn in einem  solchen Zeitpunkt eine Sammlung staat
lichen und kirchlichen, in Bayern geltenden R echtes für die 
Kirchen erscheint, so b ew eisen  Bearbeiter und Verlag 
einen gew issen  Mut, indem sie ein rasches V eralten des 
Buches gegebenen Falles auf sich nehmen. Andererseits: 
der R eferentenentw urf ist noch nicht heraus, und w äre er 
es, man hat es an der Kirchengem eindeordnung von 1912 
erlebt, daß es nach Bekanntgabe der Vorlage einiger Jahre 
bedurfte, staatliche, katholische, lutherische und uniert- 
reform ierte Anschauungen auszugleichen. So hat immer 
noch, v ielleich t noch lange, eine durchgedachte Ausgabe 
ihr großes Verdienst, die nach Lage der Rechtsprechung, 
der Verwaltungspraxis, des Schrifttum s die geltenden B e
stimmungen in eine „Concordantia discordantium canonum" 
nach dem Vorbilde M agister Gratians zusam m enstellt und 
Sle an Hand der erwähnten H ilfsm ittel erläutert.

R echtsanw alt Dr. R oedel versucht dies in seiner Hand- 
ausgabe „Das bayerische K irchenrecht“. Schon der T itel 
£*bt zu Bedenken Anlaß, Das b a y e r i s c h e  K irchen
recht! A uch die Reichsverfassung ist da und in ihren ein
schlägigen T eilen  selbstverständlich  aufgenommen. D a s  
bayerische Kirchenrecht! Nicht alles in Bayern geltende  
Kirchenrecht staatlicher und kirchlicher Quelle ist aufge

nommen, konnte aufgenom men werden, z, B. w esentliche  
T eile des Pfründerechts, das Baulastrecht usw. usw. Immer
hin, es ist eine gew isse V ollständigkeit der für die Praxis 
w esentlichsten  Bestimm ungen erreicht und sie ist um so 
verdienstlicher, als neben dem in den G esetz- und Verord
nungsblättern jedem leicht zugänglichen Reichs- und Lan
desrecht auch das in den weniger leicht erreichbaren Diö- 
zesan- und landeskirchlichen A m tsblättern enthaltene  
kirchliche Recht ausgiebig zum Zuge kommt. Hier m üssen  
aber gleich  w ieder einige Vorbehalte gem acht werden. In 
einem  Punkte verursacht ein Verstoß gegen die diploma
tische Treue des Textabdrucks eine ganz andere B edeu
tung dieses T extes. Das sogenannte M antelgesetz vom  
15. Januar 1925 zu den drei K onkordaten beginnt: ,,A. Der 
Landtag des F reistaates Bayern hat folgendes G esetz b e
schlossen: I . . . “, und schließt: ,,B. Auf die A nlage wird ver
w iesen .“ D iese A nlage aber ist jene „Regierungserklärung", 
durch w elche die Staatsregierung im Einverständnis mit 
dem Landtag ihre Auffassung der drei Verträge, durch 
w elche d iese im Einklang mit dem R eichsrecht und den 
Staatsbelangen gehalten  werden, festgelegt hat- Indem man 
mit vollem  Bew ußtsein das M antelgesetz in den m ateriell
rechtlichen Teil A, das Einführungsgesetz, zerlegte und 
unter B auf die Regierungserklärung verw ies, gab man zu 
erkennen, daß die drei K onkordate für den Staat Bayern  
übergesetzliches Vertragsrecht seien, das nicht einseitig  
vom Staate, sondern, w as politisch  untunlich gew esen  wäre, 
nur von beiden jew eiligen V ertragsteilen geändert und 
authentisch interpretiert w erden kann. Läßt nun R oedel 
die beiden Buchstaben A  (mit der Sanktionsform el) und B 
im Abdruck weg, so wird der Inhalt von Buchstabe B 
m ateriellrechtlich, die „Regierungserklärung“ gesetzliche  
authentische Interpretation, Vertragsrecht ist einseitig aus
gelegt, also v ielleich t gebrochen. Der Vorgang w äre der 
gleiche gew esen , w ie 1818, w o man nach dem Vorbilde von  
Pontalis A rtioles organiques gegenüber dem französischen  
Konkordat von 1801 das allerdings sehr w eitgehende K on
kordat von 1817 durch das R eligionsedikt in den Rahmen  
der Staatsverfassung und ihre Schranken einschloß. W äre 
man nicht 1924/5 von Grund aus schon anständiger und 
ehrlicher gegenüber den Kirchen gew esen , so hätten min
destens die jahrzehnte langen M ißhelligkeiten, w elche die 
Illoyalität von 1818 nach sich  zog, gewarnt. Nach R oedels 
Abdruck sehen aber die Dinge genau so aus w ie damals.

W eiter: W as die m ö g l i c h e  V ollständigkeit der
A usgabe anlangt, so kommen allerdings die K atholische und 
die Evangelisch-Lutherische Kirche voll zum Zuge, W as 
die V ereinigte protestantisch-evangelisch-christliche Kirche 
der Pfalz angeht, so findet sich zwar ihr Konkordat vom
15, Novem ber 1924, sonst aber nichts. W ill das Buch auf 
Verbreitung in der Pfalz verzichten? D ie pfälzische Lan
deskirche umfaßt doch rund eine halbe M illion Seelen . Im 
bayerischen Hauptlande gibt es auch noch eine selbständige  
Reform ierte Kirche, Besteht sie gleich nur aus acht G e
meinden, rechtlich b ietet sie doch den mit dem Vollzug des 
Staatskirchenrechts betrauten Behörden (Steuern, B ekennt
nisschule, Religionsunterricht usw,) manche Schwierig
keiten, S ie hat ihre eigene Kirchenordnung, Es besteht ein 
Finanzabkom m en mit der Lutherkirche; d ie Pfarrpurifika- 
tion in M ünchen ergibt oft Zweifelsfragen; es besteht ein 
Steuerverwaltungsabkom m en ihrer M ünchener Gemeinde 
mit der dortigen Evangelisch-Lutherischen Gesam tkirchen
gem einde als Steuerverband, A lles das fehlt!

Um gleich  hier einen für mich bestehenden Mangel der
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Auslegung anzuschließen: A rt. 4 Abs. 2 und 3 der K irchen
gemeindeordnung wird ohne w eiteres als fortbestehend an
genommen. Es handelt sich kurz gesagt etw a darum, daß 
im H auptlande bei nicht durchorganisiertem  Kirchenge- 
m eindeverbande Reform ierte den staatlich  als B eitragsver
bände organisierten lutherischen Gem einden angehören, 
wenn sie nicht den vollen Anschluß an eine ausw ärtige 
reform ierte G em einde nachweisen, daß U nierte, die sich 
nicht für eine G em einde lutherischen oder reform ierten  
Bekenntnisses e rk lä rt haben, bei durchorganisierten  G e
m einden beider Bekenntnisse der s tä rk e r belasteten, sonst 
der lutherischen angehören; w ährend in der Pfalz alle 
„P ro testan ten ” der unierten  Gem einde ihres W ohnbezirks 
zugeteilt sind. Ich habe an anderer Stelle (Bayerische V er
w altungsblätter 75, 403 ff.) nachgewiesen, daß, w enn es sich 
auch hierbei nur um den staatlich  organisierten B eitrags
verband zur Befriedigung der örtlichen K irchenbedürfnisse 
„K irchengem einde” handelt (K. Gem. 0 . A rt. 1 Abs. 1), diese 
Rechtslage nach dem seit dem W egfall des landesherrlichen 
K irchenregim ents ers ta rk ten  B ekenntnisbew ußtseins, das 
sich allenthalben in D eutschland zeigt (vgl. z. B. V erfas
sungsgebende G eneralsynode der altpreußischen Unions
kirche, später dort Bischofsfrage), nach dem  Geist und Sinn 
der Reichsverfassung in ihren staatskirchlichen A rtikeln, 
nach dem W illen des bayerischen religionsgesellschaftlichen 
S teuergesetzes nicht m ehr bestehen  kann. Das bayerische 
Kultusm inisterium  hat sich in einer etw a gleichzeitig e r
lassenen Entschließung II 28139 vom 15. Ju li 1927 auf den 
gleichen S tandpunkt gestellt. W enn neuerdings kirchlicher - 
seits die bere its  abgelehnte Fortgeltung dieser beiden A b
sätze w ieder angenommen zu w erden scheint, und w enn man 
sich dabei auf zwei Entscheidungen des preußischen O ber
verw altungsgerichts vom 29. A pril 1924 (EOVG. 79, 98, auch 
Preuß, P farrarchiv  13, 107) und vom 27, Novem ber 1925 
(Reger-Oeschey, Entscheidungen 49, 417) berufen zu kön
nen glaubt, so verkenn t man vollständig, daß beide im 
Rahm en des R eichsrechts auf dem p r e u ß i s c h e n  K ir
chensteuergesetz vom 26, Mai 1905 beruhen, w ährend sich 
die Derogierung der A bsätze 2 und 3 des A rtikels 4 der 
b a y e r i s c h e n  K irchengem eindeordnung vor allem aus 
dem b a y e r i s c h e n  religionsgesellschaftlichen S teuer
gesetz ergibt. D er G laube an die Fortgeltung dieser Be
stimmungen mag dann auch Roedel S, 45 zu der Behauptung 
versucht haben: „Die pro testan tische (sic!) K irche in 
Bayern diesseits des Rheins um faßt die Gem einden des 
lutherischen und reform ierten  B ekenntnisses," So oder so: 
E rstens gibt es im bayerischen H auptlande eine einzige „p ro 
testan tische" K irche nicht m ehr — rechtlich mit aller K la r
heit geschieden seit reichlich zehn Jahren, aber auch schon 
vorher — sondern die Evangelisch-Lutherische und die R e
form ierte Kirche, Zweitens ist Roedels Behauptung auch 
nicht einmal irgendw ie für staatlich  organisierte Zw eckver
bände richtig. Jedenfalls aber zeigt sich hier der vollstän
dige M angel eines grundlegenden Einblickes in einen Teil 
des in Bayern geltenden K irchenrechts.

W as sonst die Auslegung anlangt, so verm isse ich z. B. 
zu Art. 137 Abs. 3 RV. eine Erläuterung des „ihre A n ge
legenheiten". W ollte der Verfasser nicht das verbreitete  
Schrifttum durchackern, hätte er in den ihm ja sonst zu
gänglichen Bayerischen V erwaltungsblättern 1927 die treff
liche Übersicht von Kihn gehabt. Überhaupt sucht er keine 
Problem e. Sonst hätte er m erken müssen, daß § 18 A bs. 3 
bayer. Verf. Urk. den R eligionsgesellschaften  die B esteu e
rung ihrer „M itglieder" gew ährleistet, während das re li

gionsgesellschaftliche S teuergesetz von Besteuerung der 
„R eligionsgenossen" spricht, Art. 137 Abs, 6 RV. einen en t
sprechenden Terminus bew ußt (Verf, Ausschuß S, 515, P le
num S, 1656 ff,) verm eidet und den R eligionsgesellschaften  
die Berechtigung verleiht, „Steuern zu erheben". Und doch 
hätte ihm ein Blick in Kratzer's Erläuterungen zur bayeri
schen Verfassungsurkunde, das ganze Problem  enthüllt, 
w enn dort S, 86 hinter „M itglieder (!)" auch nur ein Ruf
zeichen  steht.

V erfasser w ill „in erster Linie der Praxis dienen". Das 
wäre sicherlich zu ihrer Freude und Bequem lichkeit auch 
geschehen, wenn man ihr A ntw ort auf ungelöste Fragen  
zu geben versucht hätte. A ber nach dem Titel soll dieser 
D ienst im w esentlichen  mit Hilfe der einschlägigen M iniste
rialentschließungen und der Entscheidungen des bayeri
schen V erwaltungsgerichtshofes gele istet w erden. In sol
cher engeren Zielsetzung hat der Verfasser seine Aufgabe 
im allgem einen gut erfüllt, er hat der Praxis w esentliche  
T ex te  und am tliche Auslegung bequem  an die Hand ge
geben und ihr somit ein brauchbares Hilfsm ittel geboten.

R u d o l f  O e s c h e y  - Leipzig.

Messer, August, Dr. (o. ö. Professor der Philosophie an der
U niversität Gießen), Wertphilosophie der Gegenwart.
Berlin 1930, Junker & Dünnhaupt. (VI, 58 S. gr. 8 .)
2,50 Rm.

Das v ierte H eft der philosophischen Forschungsberichte, 
die der Verlag Junker & Dünnhaupt herausgibt, bringt die 
W ertphilosophie der G egenwart aus der Feder des b e
kannten G ießener Philosophen August M esser. Ebenso  
als M eister system atischer Philosophie w ie als Darsteller  
der G eschichte der Philosophie bewährt, w eiß  M esser die 
Eigenart beider philosophischer D isziplinen hier gut m it
einander zu verknüpfen und w irkungsvoll ineinander über
gehen zu lassen. W er die Überschriften der sechs K apitel 
unseres Buches (I, Zur Entwicklung der W ertphilosophie.
—  II. Zur Klärung der W ertbegriffe. — III. Zur W erter
kenntnis. —  IV. Zur Frage der W ertarten, W ertsystem e  
und der Rangordnung der W erte. — V. Lebensphilosophie 
und W ertphilosophie. — VI. Zur Frage der W ertverw irk
lichung) liest, m eint bestim m t es mit einer ausschließlich  
system atisch  orientierten Abhandlung über das W ert
problem zu tun zu haben. Und doch ist unsere Schrift zu
gleich eine treffliche Einführung in die heutige W ertphilo
sophie und deren tatsächliche gegenw ärtige Strömungen. 
M esser versteht es eben sehr geschickt, die einzelnen V er
treter der m odernen W ertphilosophie da reden zu lassen., 
wo sie das Ganze seiner entw ickelnden Darstellung tragen  
und fördern. Z, B, w ie geschickt läßt er uns in den A us
führungen „zur W erterkenntnis" mit der Darlegung der 
Auffassung N icolai Hartmanns in das von ihm —  d, h. 
unserm Autor —  selbst als wahr em pfundene W esen  des 
W ertes blicken und ebenso w ie treffend gibt er uns in 
dem K apitel „W ertarten, W ertsystem e und Rangordnung 
der W erte" einen Überblick über die hier in Frage kom 
m enden divergierenden A nsichten von M ännern w ie  
Rickert, Scheler und anderen. D en T heologen wird natür
lich das le tzte  K apitel „Zur Frage der W ert Verwirklichung" 
am m eisten  interessieren, denn hier bedeutet das über die 
verschiedene Einstellung der betreffenden W ertphilosophen  
G esagte mehr oder w eniger oder besser w eniger oder mehr 
zugleich eine Charakteristik der religiösen Einstellung  
dieser Männer. Ich kann nur sagen: w enn philosophische 
Forschungsberichte nicht bloß philosophische K enntnisse
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verm itteln, sondern zugleich philosophisches K önnen en t
wickeln sollen, dann hat M esser seine Aufgabe glänzend 
gelöst. J  e 1 k e - Heidelberg.

Seeberg, Reinhold, Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3. Bd.
Die Dogmengeschichte des M ittelalters. 4. neu durchge
a rbe ite te  Auflage, Leipzig 1930, A. D eichert (D. W er
ner Scholl). (XVII, 717 S. gr. 8.)

Ein anerkanntes M onum entalw erk bei seinem vierten  
Rundgange durch die W elt noch einmal zu besprechen, er
übrigt sich. Zumal w enn es un ter theologisch völlig ver
änderten  Zeitverhältnissen w iederum  erscheint, hat es den 
Beweis seiner N otw endigkeit ebenso wie seiner U nw ider
stehlichkeit erbracht. Seebergs Dogmengeschichte greift 
soweit über den engen Rahm en der Entstehung und E n t
wicklung der einzelnen kirchlichen Dogmen hinaus, dringt 
so tief in das Leben der allgem einen G eistesgeschichte ein 
und weiß doch in glücklicher W eise beides so sorgfältig 
auseinander zu halten  und ineinander zu arbeiten, daß 
Theologen, H istoriker und Philosophen bei ihr auf ihre 
Rechnung kommen. Das M aterial hat sich inzwischen w ie
der stark  verm ehrt, durch neue T exte  wie durch Einzel
forschungen, Seeberg hat dies alles natürlich, soweit es 
ihm zugänglich war, gewissenhaft nachgeprüft und die E r
gebnisse eingearbeitet. Somit s teh t das alte W erk nach wie 
vor auf jugendlicher Höhe, W ir feiern mit ihm ein W ieder
sehen und eine Erinnerung an verflossene erfolgreiche Tage 
und begrüßen in ihm das H inüberretten  von altem , w ert
vollem Geschichtsgut in eine noch unklare Zukunft, die 
bei allem Selbstbew ußtsein doch nicht vergessen darf, 
Wo die W urzeln auch ihrer K raft liegen.

F r i e d r i c h  W i e g a n d  - München.

Spörri, G ottlob, Das Incoordinable, D ie Bedeutung J.-J. 
Gourds für G eschichtsphilosophie und Theologie. 
(Forschungen zur G eschichte und Lehre des Protestan
tismus II, 4.) München 1929, Chr. Kaiser, (172 S, gr, 8 ,)
3,80 Rm,

Hinter dem etw as fremdartig klingenden T itel unseres 
Buches verbirgt sich ein äußerst aktuelles Thema. Das 
Incoordinable ist nämlich nichts anderes als das kausal 
nicht A uflösbare, das, w as sich dem kausal-im m anenten  
W eltbild nicht mehr koordinieren läßt. D ie Term inologie 
stammt von Gourd, einem  französischen D enker des 
vorigen Jahrhunderts, w elcher darin seiner Zeit (außer 
Kierkegaard) erheblich vorausgeeilt ist. Trotz der V er
dienste Gourds hat sich freilich Spörri m ethodisch zu sehr 
an diesen angeschlossen, D ie von Spörri gebotene histori
sche und system atische Vertiefung des kurzen A ufsatzes 
Von Tröltsch (Tröltsch II, 769/79; von Spörri auffallender
w eise nicht erwähnt) über das K ontingente — denn dieser 
Begriff kommt dem des Incoordinablen am nächsten —  
Wäre noch eindrucksvoller geworden, w enn der Vergleich  

Gourd sich nicht durch das ganze Buch zöge. Aber 
davon abgesehen, können wir Spörri nur dankbar sein. 
I-^enn mit Scharfsinn und großer kritischer Fähigkeit ar
beitet er die geschichtsphilosophischen Entsprechungen  
Zum Incoordinablen bei Tröltsch (individuelle Totalität), 
Rickert (Grenzen der naturw issenschaftlichen Begriffs- 

ildung), Simm el (Apriori der Individualität), Lasson (Zu- 
aW) und anderen heraus, verfolgt sie dann theologisch  

R eiter in dem Begriff der haecceitas des Duns Scotus (Gott 
ein universale, sondern eine res singularissima) und stellt 
aneben in glücklicher Abgrenzung den ,,Historismus"

Luthers und Kierkegaards (Contingenz Christi). Der dam it 
herausgestellte Dualismus zw ischen dem kausal-im m anen
ten  W eltbild und dem Incoordinablen, der ja auch bei 
Heim in der Unterscheidung des G egenständlichen vom  
N ichtgegenständlichen (Kategorie des Schicksals) und bei 
der dialektischen T heologie ganz ähnlich entw ickelt wird, 
wird schließlich unter Beiziehung von sehr schönen Per
spektiven  zur G eschichtsschreibung Carlyles, J. Burkhards, 
Gundolfs, Bertrams, Spenglers zu der Forderung einer 
historia sacra vertieft, w elche im G egensatz zur kausalen  
E ntwicklungsgeschichte und neben dieser eine vom In
coordinablen her w ertende Geschichtsschreibung b ezw eck t. 
Christus, das Incoordinable xax  ist dabei der W ert
m ittelpunkt. Es entsteht w ieder eine christliche G eschichts
auffassung im eigentlichen Sinn. — D ies alles ist nur ein  
A usschnitt aus dem w eiten  Problem kreis unseres Buches, 
das keinen, der sich einmal über die ersten 40 S eiten  hin
ausgearbeitet hat, enttäuschen wird.

W i l h e l m  F. S c h m i d t - W echingen.

Quervain, Alfred de, Gesetz und Freiheit. Stuttgart 1930,
Fr. Frommann (H. Kurtz). (274 S. 8.) 9,80 Rm,, geb.
11.80 Rm,

D ie hier vorgenom m ene A ussprache mit dem Katholi
zismus, zurückgehend auf persönliche Berührung mit Ka
tholiken und getragen von starker eigener Beteiligtheit, 
geht auf evangelischer S eite vor allem  an einmal alle, die 
in der wohl nie verschw indenden schlechten  Gewohnheit, 
sich einen Gegner zurecht zu m achen, den man überlegen  
bekäm pfen kann, gegen ,,Rom ‘‘ streiten, unbesorgt darum, 
ob das von ihnen vertretene evangelische Kirchen- und 
Christentum sich w irklich auf die R eform atoren zu berufen  
vermag, und ferner die ökum enischen Optimisten, die eine 
„Einigung" für m öglich oder erwünscht halten auf Grund 
praktisch-hum anitärer G em einsam keit mit der katholischen  
Kirche, Darüber hinaus aber geht es die evangelischen  
Kirchen als solche an, nicht nur die Theologen, obwohl 
es ein ausdrücklich theologisches, dogm atisches Buch ist, 
sondern alle nachdenklichen evangelischen Christen, denn  
es zeigt, w ie gerade grundsätzliches theologisches D enken  
die G egenwart — Theologie und Kirche, Ethik und Poli
tik — in ihrer ganzen A ktualität, die hier beständig mit 
erfaßt wird, entscheidungsvoll sehen lehrt. D ie V erdeut
lichung des grundlegenden U nterschiedes zw ischen katho
lischer und evangelischer Lehre und damit zugleich zw i
schen katholischer und evangelischer E xistenz geschieht an 
Hand der k lassischen  V ertreter an drei für beide Kirchen  
zentralen Lehrstücken bezw. Lehrgebieten: N a t u r  u n d  
G n a d e ,  das G e s e t z ,  die K i r c h e .  In gleichsam  
konzentrischem  Aufbau, den katholischen Harmonismus 
der Natur-Übernatur-Lehre zugrunde legend, auf dem sich 
„das N eue G esetz als das G esetz (Seinsgesetz) der durch 
die Gnade erneuerten Natur" aufbaut und der in der hier
archisch gefügten, in sich autoritativen „lehrenden, opfern
den und regierenden" päpstlichen Kirche praktisch ge
staltet ist, vollzieht sich die Konfrontierung mit der Kirche 
der Reform ation, d ie als Kirche des souveränen, d. h. 
m enschlich nicht verfügbaren göttlichen W ortes die Natur- 
Übernatur-Kontinuität verneint; für die „Gesetz" ist „Offen
barung des souveränen W illens Gottes", nicht „sittliche 
Seinsordnung", sondern „ein bestim m ter, klar umrissener 
Anspruch G ottes, eine Anerkennung, daß er der Herr ist, 
und zwar nicht im allgem einen, sondern in einer bestimm
ten Lage"; die endlich als Kirche der Reform ation w ohl
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„die hierarchische Ordnung, aber nicht die K irche zer
s tö r t“ : als Kirche des W ortes steht sie „in K nechtsgestalt“, 
davon lebend, darauf angewiesen, das Eine verkündigend, 
daß Jesus Christus allein der H err ist. — M an könnte Q.s 
Buch eine Explikation des V ortrages von K. B arth „Der 
römische Katholizismus als F rage an die protestanstische 
K irche“ (Zw. d. Zt. 1928, S. 274 und „Die Theologie und die 
K irche“ Ges, Aufs, II,, S, 329) nennen. Seine V erbunden
heit mit der B arthschen Theologie w ird Q, nie leugnen, so 
selbständig er sich erw eist als ein „an den R eform atoren 
G eschulter". („Barthianism us“ festzustellen w äre nicht 
wohlgetan!) Doch in Fragestellung und auch M ethode ist 
dies Buch jenem V ortrag verw andt. So könnte m an die 
theologiegeschichtliche Bedeutung des Buches darin  sehen, 
daß hier jemand, dem das A nliegen der Una sancta ernst 
ist und in dem zugleich die Theologie B arths sich fruchtbar 
zeigt, nun zur ökum enischen Frage redet. In welchem 
Sinne, zeigt sein Satz: „W ir erkennen, daß die R eform a
tion ein innerkirchliches G eschehen ist; die Schärfe des 
reform atorischen P ro testes ist nur verständlich  als Kampf 
um das V erständnis des Evangeliums, als Kampf um den 
rech ten  Inhalt der Lehre und des B ekenntnisses." Diese 
theologische Haltung w ird durchgeführt bis in die p rak 
tischen und sehr aktuellen  Konsequenzen. Die auf und 
zwischen den Zeilen geübte K irchen- und Theologiekritik 
(Aufweis der V erw andtschaft Katholizismus—Liberalismus) 
bedeu te t einen Aufruf zur Neubesinnung, N eubearbeitung 
reform atorischen Denkens, nicht mit repristinatorischen  
Tendenzen, so m aßgebend die Zeugnisse Luthers und Cal
vins — in ihrer V erbundenheit wie auch ihrer D ifferenziert
heit — sind. — W as an Q.s Buch so besonders stark  an 
zieht, soll nicht unerw ähnt bleiben. Es ist der Tenor des 
G anzen: das Fehlen  jedes ironisierenden Nebentons, den 
heute auch Theologen oft wenig meiden, das behutsam  A b
w ägende und gerade deshalb so streng Entscheidungsvolle, 
das sich nie zu gew altsam  starken  A usdrücken hinreißen 
läßt und doch überzeugende B estim m theit in sich trägt. 
Darin ist dies Buch nicht nur als D okum ent einer im edel
sten Sinne „frommen" Haltung, sondern, was w ichtiger ist, 
einer sachlich-theologischen A useinandersetzung mit der 
katholischen K irche m ustergültig, so daß man ihm schon 
aus schlicht erziehlichen G ründen viele Leser wünschen 
möchte. Für die A rt, vergleichende Symbolik zu treiben, 
könnte es sich segensreich auswirken,

A, F. C o h r s - H annover.

Pfennigsdorf, Emil (D, u. Prof. d. Theol, a, d, Univ. Bonn), 
Wie lehren wir Evangelium? Ein M ethodenbuch auf 
psychologischer G rundlage für die Praxis des R eli
gionsunterrichts in Schule und Kirche, D ritte  v er
m ehrte u, verbesserte  Auflage, Leipzig 1930, Deichert. 
(XIV u. 331 S. gr. 8 .) 10 Rm.

Das durch das neuerliche Übergreifen der dialektischen 
Theologie auf den R eligionsunterricht nicht zu verdun
kelnde V erdienst Pfennigsdorfs ist, die m ethodischen G e
sichtspunkte des U nterrich ts aus der Vertiefung in das 
Evangelium selbst abgeleitet zu haben und von dieser Ziel
sicht aus mit den M enschen einen menschlichen W eg zu 
gehen (um in der Sprache der D ialektiker zu reden), der 
sie in d ie Entscheidung stellt. W enn dieser W eg trotzdem  
von G, Bohne in seinem Buch „Das W ort G ottes und der

U nterrich t" als eine „Scheinlösung" abgelehnt wird, weil 
er die Spannung vertusche, in der allein G ott als der w irk 
liche G ott im Gewissen sich zu erkennen  gebe, so gibt der 
Nachtrag seines Buches (S, 320—322) dem V erfasser G e
legenheit zur A useinandersetzung, die inzwischen an 
ändern O rten  w eiter fortgeführt ist und alle Beachtung 
verdient. Die praktisch-kirchliche Aufgabe des U n ter
richts w ie die psychologisch-didaktische W egweisung bei 
voller W ahrung des reichen und frohm achenden Evange
lium sgehaltes sind Spezimina, die auch ferner den Beruf 
des Buches zur A ufbauarbeit sichern. Im übrigen hat die 
neue Auflage nur geringe Ergänzungen im T ex t und in den 
Lehrbeispielen erfahren; vielleicht könnte das reichhaltige 
L iteraturverzeichnis einmal eine gründlichere D urchsicht 
vertragen. E b e r h a r d  - Hohen Neuendorf.
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